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104. ordentliche Hauptversammlung 
am 24. Juli 2023 

 

 
 

AKTIONÄRSRECHTE 

Im Folgenden finden Sie die in der Einberufung vom 16.06.2023 genannten gesetzlichen Bestim-
mungen im Volltext, wobei wir einige Erläuterungen angefügt haben: 

 
Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft beschlos-
sen, die 104. ordentliche Hauptversammlung am Montag, 24. Juli 2023, als Präsenzveranstaltung abzu-
halten. 
 
§ 10a AktG Nachweis der Aktionärseigenschaft bei Inhaberaktien: 
 
(1) Bei Inhaberaktien ist der Anteilsbesitz durch eine Bestätigung des depotführenden Kreditinstituts mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD 
nachzuweisen (Depotbestätigung). In der Satzung oder in der Einberufung können weitere geeignete Per-
sonen oder Stellen festgelegt werden, deren Depotbestätigungen von der Gesellschaft entgegengenom-
men werden. 
 
(2) Die Depotbestätigung hat folgende Angaben zu enthalten:  
 

1. den Aussteller durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen 
Kreditinstituten gebräuchlichen Codes;  
 
2. den Aktionär durch Angabe von Name (Firma) und Anschrift, bei natürlichen Personen zusätzlich 
das Geburtsdatum, bei juristischen Personen gegebenenfalls das Register und die Nummer, unter 
der die juristische Person in ihrem Herkunftsstaat geführt wird; 
 
3. die Nummer des Depots, andernfalls eine sonstige Bezeichnung; 
 
4. die Anzahl und gegebenenfalls den Nennbetrag der Aktien des Aktionärs sowie bei mehreren 
Aktiengattungen die Bezeichnung der Gattung oder die international gebräuchliche Wertpapier-
kennnummer; 
 
5. den Zeitpunkt oder den Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 
 
Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt 
werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. 
Die Satzung kann diesen Zeitraum verkürzen, wenn sie vorsieht, dass die Gesellschaft oder eine 
von ihr benannte Stelle Depotbestätigungen über ein international verbreitetes, besonders gesi-
chertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute entgegennimmt, dessen Teilnehmer eindeutig 
identifiziert werden können. 

 
 
 
 

ISIN AT0000797303 
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(3) Die Depotbestätigung bedarf der Schriftform, sofern die Satzung nicht die Textform genügen lässt. Eine 
börsenotierte Gesellschaft muss Depotbestätigungen jedenfalls über ein international verbreitetes,  
besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute entgegennehmen, dessen Teilnehmer ein-
deutig identifiziert werden können. 
 
(4) Die Gesellschaft muss Depotbestätigungen in deutscher Sprache und, wenn sie börsenotiert ist, auch 
in englischer Sprache entgegennehmen. In der Satzung oder in der Einberufung können weitere Sprachen 
vorgesehen werden. 
 
 
Erläuterungen zur Depotbestätigung nach § 10a AktG: 
 
Die Depotbestätigung ist von dem depotführenden Kreditinstitut auszustellen, das seinen Sitz in einem 
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD hat. Die De-
potbestätigung gemäß § 10a AktG hat folgende Angaben zu enthalten: 
 

• Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im Verkehr zwischen Kredit-
instituten gebräuchlichen Codes, 

• Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei natürlichen Personen, ge-
gebenenfalls Register (Firmenbuchgericht) und Registernummer (Firmenbuchnummer) bei juristi-
schen Personen, 

• Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs (bei Nennbetragsaktien), zudem der 
Nennbetrag sowie (bei mehreren Aktiengattungen) die Bezeichnung der Gattung oder die interna-
tional gebräuchliche Wertpapierkennnummer (ISIN AT0000797303), 

• Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung 

• Zeitpunkt bzw. Zeitraum, auf den sich die Depotbestätigung bezieht. 
 
Die Depotbestätigung muss in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt werden. Die Depotbestäti-
gung bedarf der Schriftform. 
 
Depotbestätigungen sind ausschließlich an eine der nachgenannten Adressen zu richten: 
 

Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft 
Smolagasse 1, 1220 Wien 

oder 
per Telefax an +43(1)288 08 19 

oder 
per SWIFT Code BKAUATWW3AGM, Message Type MT 599 

(unbedingt ISIN AT0000797303 im Text angeben) 
 
Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis der Aktionärseigenschaft im Zusammenhang mit der 
Ausübung der Aktionärsrechte gemäß § 109 AktG (Ergänzung der Tagesordnung) und § 110 AktG (Be-
schlussvorschläge von Aktionären) darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sie-
ben Tage sein. 
 
Die Depotbestätigung zum erforderlichen Nachweis der Aktionärseigenschaft im Zusammenhang mit der 
Ausübung der Aktionärsrechte gemäß § 109 AktG (Ergänzung der Tagesordnung) muss bestätigen, dass 
die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung durchgehend Inhaber der 
Aktien sind. 
 
Bei mehreren Aktionären, die nur gemeinsam die Beteiligungsschwelle erreichen, müssen sich die Nach-
weise auf denselben Stichtag beziehen. 
 
§ 13 AktG Formvorschriften, Begriffsbestimmungen: 
 
(1) Zur Unterzeichnung von Aktienurkunden genügt eine vervielfältigte Unterschrift. Die Gültigkeit der Un-
terzeichnung kann von der Beachtung einer besonderen Form abhängig gemacht werden. Die Formvor-
schrift muss in der Urkunde enthalten sein. 
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(2) Ist durch dieses Bundesgesetz für Erklärungen die Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in 
einer Urkunde oder auf eine andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abge-
geben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Na-
mensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. 
 
(3) Ist durch dieses Bundesgesetz für Erklärungen die Schriftform vorgeschrieben, so genügt eine Erklä-
rung in Textform (Abs. 2), die über ein international verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikations-
netz der Kreditinstitute übermittelt wird, dessen Teilnehmer eindeutig identifiziert werden können. 
 
(4) Steht nach diesem Bundesgesetz für Erklärungen an die Gesellschaft ein elektronischer Kommunikati-
onsweg offen, so ist die Erklärung der Gesellschaft zugegangen, sobald sie im Machtbereich der Gesell-
schaft eingelangt ist. 
 
(5) Ist durch dieses Bundesgesetz vorgeschrieben, dass Informationen auf der Internetseite der Gesell-
schaft zugänglich gemacht werden, so müssen diese Informationen einfach auffindbar sein und gelesen 
sowie als Dokument gespeichert und ausgedruckt werden können. Bei einer nicht börsenotierten Gesell-
schaft genügt es, wenn die Unterlagen nur für ihre Aktionäre zugänglich sind. 
 
(6) Der Samstag ist kein Werktag im Sinn dieses Bundesgesetzes. 
 
§ 108 AktG Bereitstellung von Informationen: 

(1) Der Vorstand und der Aufsichtsrat haben zu jedem Punkt der Tagesordnung, über den die Hauptver-

sammlung beschließen soll, Vorschläge zur Beschlussfassung zu machen; zu Wahlen in den Aufsichtsrat, 
zur Beschlussfassung über die Vergütungspolitik sowie zur Bestellung von Abschluss- und Sonderprüfern 
hat nur der Aufsichtsrat Vorschläge zu machen. Dabei ist auf § 86 Abs. 7 und Abs. 9 sowie auf § 87 Abs. 2a 
Bedacht zu nehmen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Hauptversammlung gemäß § 105 Abs. 3 oder 
Abs. 4 einberufen oder ein Punkt gemäß § 109 auf die Tagesordnung gesetzt wird. 

(2) In jedem Wahlvorschlag für den Aufsichtsrat ist auch anzugeben, aus wie vielen Mitgliedern sich der 
Aufsichtsrat bisher zusammengesetzt hat und wie viele Mitglieder nunmehr zu wählen wären, um diese 
Zahl wieder zu erreichen. In Gesellschaften, auf die § 86 Abs. 7 anzuwenden ist, ist zusätzlich anzugeben, 
wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von Frauen und Männern besetzt sein müssen, um 
das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs. 7 zu erfüllen und ob ein Widerspruch gemäß § 86 Abs. 9 erho-
ben wurde. Jedem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds ist die Erklärung der vorgeschlagenen 
Person gemäß § 87 Abs. 2 anzuschließen. 

(3) Die Gesellschaft hat an ihrem Sitz ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung folgende Unterlagen zur 
Einsicht der Aktionäre aufzulegen oder auf ihrer im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich zu 
machen: 

1. die Beschlussvorschläge gemäß Abs. 1, gegebenenfalls mit den Erklärungen gemäß § 87 
Abs. 2, sowie jede sonstige für die Aktionäre bestimmte Erläuterung oder Begründung zu einem 
Punkt der Tagesordnung; 
 
2. im Fall der ordentlichen Hauptversammlung (§ 104) den Jahresabschluss mit dem Lagebericht 
und gegebenenfalls dem Corporate Governance-Bericht, den Konzernabschluss mit dem Konzern-
lagebericht, den Vorschlag für die Gewinnverwendung sowie den Bericht des Aufsichtsrats (§ 96); 
 
3. wenn die Hauptversammlung über die Zustimmung zu einem Vertrag beschließen soll, den Ent-
wurf des Vertrags oder dessen wesentlichen Inhalt; 
 
4. alle sonstigen Berichte und Unterlagen, die der Hauptversammlung vorzulegen sind. 
 
 
 
 
 

https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/86
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/87
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/105
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/109
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/86
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/86
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/86
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/87
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/87
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/87
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/104
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/96
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(4) Eine börsenotierte Gesellschaft hat ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung folgende Informationen 
auf ihrer im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich zu machen: 

1. die Einberufung gemäß § 106; 
 
2. die Unterlagen gemäß Abs. 3; 
 
3. die Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht (§ 114) sowie gegebenenfalls für die 
Fernabstimmung (§ 126) und die Abstimmung per Brief (§127); 
 
4. die Vergütungspolitik sowie den Vergütungsbericht.  

Diese Informationen müssen bis zum Ablauf eines Monates nach der Hauptversammlung durchgehend auf 
der Internetseite zugänglich sein. 

(5) Eine nicht börsenotierte Gesellschaft hat jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos eine 
Abschrift der in Abs. 3 genannten Unterlagen zu erteilen; jeder Aktionär kann auch verlangen, dass ihm die 
Einberufung und eine Abschrift der Unterlagen gemäß Abs. 3 spätestens am 21. Tag vor der Hauptver-
sammlung durch eingeschriebenen Brief oder im Weg der elektronischen Post an die der Gesellschaft 
bekannt gegebene Adresse übersendet werden. Diese Verpflichtungen entfallen, wenn die Gesellschaft 
diese Unterlagen auf ihrer im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich macht. Für die Dauer 
des Zugänglichmachens gilt Abs. 4 sinngemäß. 

 
 

§ 109 AktG Beantragung von Tagesordnungspunkten: 

(1) Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf vom Hundert des Grundkapitals erreichen, können schriftlich 

verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung gesetzt und bekannt ge-
macht werden. Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. 
Die Satzung kann dieses Recht an eine weniger strenge Form oder an den Besitz eines geringeren Anteils 
am Grundkapital knüpfen. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inha-
ber der Aktien sein. 

(2) Ein Verlangen gemäß Abs. 1 ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor einer 
ordentlichen Hauptversammlung (§ 104), ansonsten spätestens am 19. Tag vor der Hauptversammlung 
zugeht. Wenn ein solches Verlangen nicht so rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangt, dass es in die ur-
sprüngliche Tagesordnung aufgenommen werden kann, genügt es, wenn die ergänzte Tagesordnung spä-
testens am 14. Tag vor der Hauptversammlung in derselben Weise bekannt gemacht wird wie die ursprüng-
liche Tagesordnung. Eine börsenotierte Gesellschaft hat die Bekanntmachung gemäß § 107 Abs. 3 jedoch 
spätestens am zweiten Werktag nach dem im ersten Satz bezeichneten Fristende vorzunehmen und die 
ergänzte Tagesordnung samt Begründung ab diesem Tag auf ihrer im Firmenbuch eingetragenen Internet-
seite zugänglich zu machen. Im Übrigen gilt § 108 Abs. 3 bis 5 sinngemäß. 

Erläuterungen zu § 109 AktG (Ergänzung der Tagesordnung): 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen, können schriftlich verlangen, dass 
zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. 
Jedem beantragten zusätzlichen Tagesordnungspunkt hat der beantragende Aktionär einen Beschlussvor-
schlag samt Begründung beizulegen. Ein solches Aktionärsverlangen ist dann beachtlich, wenn es der 
Gesellschaft in Schriftform spätestens am 03. Juli 2023 zugeht.  
 
 
 
 

https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/104
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/107
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/108
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Derartige Anträge von Aktionären können ausschließlich an 
 

Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft 
Smolagasse 1, 1220 Wien 

oder per Telefax an 
+43-1-28808-19 

oder per E-Mail an 

hauptversammlung@stamag.at 
gerichtet werden. 

 
Der Wortlaut des Tagesordnungspunktes und der Beschlussvorschlag muss in einer deutschen Sprach-
fassung vorgelegt werden. Zum erforderlichen Nachweis der Aktionärseigenschaft für die Ausübung dieses 
Aktionärsrechts verweisen wir auf unsere Erläuterungen zu § 10a AktG. 
 
 
§ 110 AktG Beschlussvorschläge von Aktionären: 

(1) In einer börsenotierten Gesellschaft können Aktionäre, deren Anteile zusammen eins vom Hundert des 
Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur 
Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der be-
treffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vor-
stands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugäng-
lich gemacht werden. Die Satzung kann dieses Recht an den Besitz eines geringeren Anteils am Grund-
kapital knüpfen. Das Verlangen ist beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag 
vor der Hauptversammlung zugeht. Die Gesellschaft muss dem Verlangen spätestens am zweiten Werktag 
nach Zugang entsprechen, sofern nicht ein Fall des Abs. 4 vorliegt. § 108 Abs. 4 letzter Satz gilt sinngemäß. 

(2) Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der Begründung die Erklä-
rung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs. 2. In Gesellschaften, auf die § 86 Abs. 7 anzuwenden 
ist, hat die Gesellschaft zusätzlich anzugeben, wie viele der Sitze im Aufsichtsrat mindestens jeweils von 
Frauen und Männern besetzt sein müssen, um das Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs. 7 zu erfüllen und 
ob ein Widerspruch gemäß § 86 Abs. 9 erhoben wurde. 

(3) Die Gesellschaft muss für die Übermittlung von Beschlussvorschlägen von Aktionären zumindest einen 
elektronischen Kommunikationsweg eröffnen, für den nur solche formalen Anforderungen vorgesehen wer-
den dürfen, die für die Identifizierbarkeit der Aktionäre und die Feststellung des Inhalts des Beschlussvor-
schlags notwendig und angemessen sind. Sofern die Satzung keinen anderen solchen Kommunikations-
weg vorsieht, ist jedenfalls die Übermittlung von Beschlussvorschlägen per Telefax zulässig. 

(4) Ein Beschlussvorschlag muss nicht auf der Internetseite zugänglich gemacht werden, wenn 

1. er keine Begründung enthält oder die Erklärung nach § 87 Abs. 2 fehlt,  

2. er zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde, 

3. ein auf denselben Sachverhalt gestützter gleichsinniger Vorschlag bereits gemäß Abs. 1 zugänglich ge-
macht wurde 

4. er den objektiven Tatbestand der üblen Nachrede (§ 111 StGB) oder der Beleidigung (§ 115 StGB) erfüllt 
oder sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, oder 

5. die Aktionäre zu erkennen geben, dass sie an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht 
vertreten lassen werden.  

 

mailto:hauptversammlung@stamag.at
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/108
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/87
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/86
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/86
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/86
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/111
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/115
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Die Begründung muss nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5 000 Schriftzei-
chen umfasst oder soweit sie einen Tatbestand im Sinn der Z 4 erfüllt. Übermitteln mehrere Aktionäre Be-
schlussvorschläge zu demselben Punkt der Tagesordnung, so kann der Vorstand die Vorschläge und ihre 
Begründungen zusammenfassen. 

(5) Die Satzung einer nicht börsenotierten Gesellschaft kann bestimmen, dass Beschlussvorschläge von 
Aktionären vor der Hauptversammlung bekannt gemacht werden. Soweit keine abweichenden Bestimmun-
gen getroffen werden, gelten dafür die Abs. 1 bis 4 sinngemäß. 

(6) Die Gesellschaft haftet nicht für Schäden, die allein aus der Tatsache der Bekanntmachung von Be-
schlussvorschlägen von Aktionären entstehen. 

 

Erläuterungen zu § 110 AktG (Beschlussvorschläge von Aktionären): 

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu jedem Punkt der Tages-
ordnung der Hauptversammlung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, 
dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Be-
gründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrates auf der Internet-Seite 
der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Jedem übermittelten Beschlussvorschlag ist eine Begrün-
dung anzuschließen. Ein derartiges Verlangen ist ausschließlich dann beachtlich, wenn es der Gesellschaft 
in Textform spätestens am 13. Juli 2023 zugeht.  

Derartige Anträge von Aktionären können ausschließlich an  

Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft 
Smolagasse 1, 1220 Wien 

oder per Telefax an 
+43-1-28808-19 

oder per E-Mail an 
hauptversammlung@stamag.at 

 
gerichtet werden, wobei das Aktionärsverlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzu-
schließen ist. 

Jeder Beschlussvorschlag muss in einer deutschen Sprachfassung vorgelegt werden. Zum erforderlichen 
Nachweis der Aktionärseigenschaft für die Ausübung dieses Aktionärsrechts verweisen wir auf unsere Er-
läuterungen zu § 10a AktG. 
 
 
§ 111 AktG Teilnahmeberechtigung bei einer börsenotierten Gesellschaft: 

(1) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung einer börsenotierten Gesellschaft und zur 
Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet 
sich bei Inhaberaktien nach dem Anteilsbesitz, bei Namensaktien nach der Eintragung im Aktienbuch je-
weils am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). Abweichend 
davon kann eine Gesellschaft, die nach ihrer Satzung ausschließlich Namensaktien ausgibt, in der Satzung 
vorsehen, dass der Stand des Aktienbuchs am Beginn des Tages der Hauptversammlung maßgeblich ist. 

(2) Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag 
eine Depotbestätigung gemäß § 10a, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Haupt-
versammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss, wenn nicht in der 
Einberufung ein späterer Zeitpunkt festgelegt wird. 

 
 

mailto:hauptversammlung@stamag.at
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/10a
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(3) Bei Namensaktien kann in der Einberufung festgelegt werden, dass nur solche Aktionäre zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung berechtigt sind, deren Anmeldung in Textform der Gesellschaft spätestens am 
dritten Werktag vor der Versammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugeht, 
wenn nicht in der Einberufung ein späterer Zeitpunkt festgelegt wird. § 10a Abs. 4 und § 114 Abs. 2 gelten 
sinngemäß. 

(4) Für die elektronische Teilnahme (§ 102 Abs. 3) oder die Abstimmung per Brief (§ 127) kann in der 
Satzung oder, soweit die Satzung dazu ermächtigt, in der Einberufung eine gesonderte Anmeldung verlangt 
werden, wobei für das Ende der Anmeldefrist auch ein früherer Zeitpunkt festgelegt werden kann; im Übri-
gen gilt Abs. 3 sinngemäß. 

(5) Die vorstehenden Absätze gelten sinngemäß für Gesellschaften im Sinn des § 10 Abs. 1 Z 2, soweit 
deren Satzung nichts anderes bestimmt. 

 

Erläuterungen zu § 111 AktG (Teilnahmeberechtigung bei einer börsenotierten Gesellschaft): 

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung erschienenen Personen 
festzustellen. Sollte eine Identitätsfeststellung nicht möglich sein, kann der Einlass verweigert werden. Die 
Teilnehmer sind deshalb aufgefordert, einen amtlichen Lichtbildausweis zur Identitätsfeststellung mitzu-
bringen. 
 
 
§ 113 AktG Vertretung durch Bevollmächtigte: 

(1) Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat das Recht, eine natür-
liche oder juristische Person zum Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des Aktionärs an 
der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der Aktionär, den er vertritt. Er kann diese Rechte 
mittels jeder von der Gesellschaft angebotenen Form der Teilnahme ausüben. 

(2) Eine börsenotierte Gesellschaft darf für Personen, die zu Vertretern bestellt werden können, weder 
besondere Anforderungen vorsehen noch ihre Anzahl beschränken. 

(3) In einer börsenotierten Gesellschaft darf die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder 
des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben, soweit der Aktionär eine ausdrückliche 
Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. 

 
 

§ 114 AktG Erteilung und Widerruf der Vollmacht: 

(1) Die Vollmacht muss einer bestimmten Person schriftlich erteilt werden, sofern die Satzung nicht die 
Textform genügen lässt. Bei einer börsenotierten Gesellschaft ist die Textform jedenfalls ausreichend. Die 
Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt oder nachprüfbar festgehalten wer-
den. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a) Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn 
dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde; § 10a Abs. 3 
gilt sinngemäß. 

(2) Eine börsenotierte Gesellschaft muss für die Übermittlung von Vollmachten zumindest einen elektroni-
schen Kommunikationsweg eröffnen, für den nur solche formalen Anforderungen vorgesehen werden dür-
fen, die für die Identifizierbarkeit des Aktionärs und die Feststellung des Inhalts der Vollmacht notwendig 
und angemessen sind. Sofern die Satzung keinen anderen solchen Kommunikationsweg vorsieht, ist je-
denfalls die Übermittlung von Vollmachten per Telefax zulässig. 

(3) Die zwingende Verwendung eines bestimmten Formulars für die Erteilung einer Vollmacht kann in der 
Einberufung nur verfügt werden, wenn dieses Formular auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite 
der Gesellschaft zugänglich gemacht wird und auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht ermöglicht. 

https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/10a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/114
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/102
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/127
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/10a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/10a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/10a
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(4) Abs. 1 bis 3 gelten sinngemäß für den Widerruf der Vollmacht. 

 
Anmerkungen zu § 113 und 114 AktG (Vertretung in der Hauptversammlung): 
 
Ein Vollmachtsformular bzw. ein Formular für den Widerruf der Vollmacht wird auf Verlangen zugesandt 
und ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.malzfabrik-ag.at (Investor Relations) abrufbar.  
 
 
§ 118 AktG Auskunftsrecht: 

(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über Angelegenheiten der Ge-
sellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunkts erforderlich ist. 
Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu einem verbundenen Unternehmen. Werden in der Hauptversammlung eines Mutterunternehmens 
(§ 189a Z 6 UGB) der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt, so erstreckt sich die Aus-
kunftspflicht auch auf die Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unterneh-
men. 

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 

(3) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit 

1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen oder einem 
verbundenen Unternehmen einen erheblichen Nachteil zuzufügen, oder 

2. ihre Erteilung strafbar wäre. 

(4) Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internet-
seite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Haupt-
versammlung durchgehend zugänglich war; § 108 Abs. 4 letzter Satz gilt sinngemäß. Auf den Grund der 
Auskunftsverweigerung ist hinzuweisen. 

 
 
 

Wien, im Juni 2023      
          
Der Vorstand 

 
 

 
 

https://www.jusline.at/gesetz/ugb/paragraf/189a
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/108

